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Eine historische Entscheidung für die digitale Welt: Das Europäische Parlament hat das Gesetz über die digitalen Dienste

(DSA) und das Gesetz für die digitalen Märkte (DMA) angenommen. Beide Gesetze sind die Kernelemente der EU-Digital-

strategie. Mit dem DSA sollen Bürgerinnen und Bürger und deren Grundrechte im Internet besser geschützt und insbe-

sondere Hass und politische Radikalisierung eingedämmt werden. Das Gesetz erleichtert die Entfernung illegaler Inhalte

und schützt die Grundrechte der Nutzer/innen – etwa die Redefreiheit – im Internet. Außerdem sorgt es für eine stren-

gere Beaufsichtigung von Online-Plattformen, insbesondere von Plattformen, die mehr als zehn Prozent der EU-Bevölke-

rung erreichen. Das DMA stellt sicher, dass es auf den großen Online-Plattformen, den sog. „Gatekeepern“, fair zugeht.

Es legt Kriterien fest, mit denen Online-Plattformen als „Gatekeeper“ eingestuft werden, und beinhaltet Verbote und Ge-

bote, an die sich diese Plattformen zu halten haben (zum DMA demnächst in BB 32/2022 die „Erste Seite“ von Herbers).

Binnenmarktkommissar Thierry Breton – so die PM EU-Kommission vom 5.7.2022 – kommentierte: „Vor 10 Jahren wurde

eine Seite über die „too big to fail“-Banken aufgeschlagen. Jetzt – mit DSA und DMA – wenden wir uns den „too big

to care“-Plattformen zu. Wir bauen endlich einen einheitlichen digitalen Markt auf, den wichtigsten in der ,freien Welt ,.

Für unsere 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger werden überall in der EU dieselben vorhersehbaren Regeln gelten, die

allen einen sichereren und faireren digitalen Raum bieten.“

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
BGH: Prospekthaftung – Schadensersatzan-

spruch eines Anlegers wegen Kapitalanla-

gebetrugs

a) § 264a StGB ist ein Schutzgesetz im Sinne des

§ 823 Abs. 2 BGB zugunsten des einzelnen Kapi-

talanlegers. Ein Schadensersatzanspruch nach

§ 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 264a

Abs. 1 Nr. 1 StGB scheidet nicht schon dann aus,

wenn ein Wertpapier über den (Börsen-)Handel

unter den Marktteilnehmern, also über den Se-

kundärmarkt, erworben wird (Fortführung von

Senat, Urteil vom 11. April 2013 – III ZR 79/12,

WM 2013, 1016 Rn. 37; BGH, Urteile vom 21. Ok-

tober 1991 – II ZR 204/90, BGHZ 116, 7, 13 f;

vom 19. Juli 2004 – II ZR 218/03, BGHZ 160, 134,

141; vom 1. März 2010 – II ZR 213/08, WM 2010,

796 Rn. 23 f; vom 24. Juni 2014 – VI ZR 560/13,

WM 2014, 1470 Rn. 24; vom 12. Mai 2015 – VI

ZR 102/14, WM 2015, 1562 Rn. 24 und vom 22.

Dezember 2015 – VI ZR 101/14, juris Rn. 25).

b) Bei einer auf eine fehlerhafte bilanzielle Be-

wertung einer (möglicherweise) risikobehafte-

ten Forderung zurückzuführenden unrichtigen

vorteilhaften Angabe in einem Prospekt im

Sinne des § 264a Abs. 1 StGB kann die Erteilung

eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks

durch einen Wirtschaftsprüfer bei einem – redli-

chen – Vorstandsmitglied einer Kapitalgesell-

schaft, das alle Aufklärungen und Nachweise,

die für eine sorgfältige Prüfung notwendig sind,

erteilt respektive durch nachgeordnete Mitarbei-

ter oder von ihm beauftragte Dritte erteilen

lässt, die Annahme eines vorsatzausschließen-

den Tatbestandsirrtums begründen.

c) Zu der durch Lebenserfahrung begründeten

Vermutung der Ursächlichkeit eines Prospektfeh-

lers für die Anlageentscheidung.

BGH, Urteil vom 5.5.2022 – III ZR 131/20

(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-1601-1

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Gesamtschaden der Insolvenzgläubi-

ger nach deliktischer Verschiebung von Ver-

mögenswerten – Geltendmachung durch

Insolvenzverwalter vor Abschluss des Insol-

venzverfahrens

Durch die deliktische Verschiebung von Vermö-

genswerten (§ 257 StGB) nach Begehung eines

Eingehungsbetrugs im Rahmen einer Kapitalan-

lage tritt ein Gesamtschaden der Insolvenzgläu-

biger im Sinne des § 92 Satz 1 InsO ein. Dieser

kann während der Dauer des Insolvenzverfah-

rens nur vom Insolvenzverwalter geltend ge-

macht werden.

BGH, Urteil vom 19.5.2022 – III ZR 11/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-1601-2

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Löschung einer vermögenslosen Ge-

sellschaft nach § 74 GmbHG – Berücksichti-

gung nicht vermögensbezogener Abwick-

lungsmaßnahmen im Drittinteresse

Sonstige im Interesse eines Dritten liegende Ab-

wicklungsmaßnahmen ohne Vermögensbezug

können bei einer vermögenslosen Gesellschaft

der Beendigung der Liquidation nur dann entge-

genstehen, wenn dieses Interesse berechtigt ist.

BGH, Beschluss vom 17.5.2022 – II ZB 11/21
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-1601-3

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Grundpreisangabe im Internet

a) § 2 Abs. 1 Satz 1 PAngV geht mit seiner Forde-

rung, den Grundpreis in unmittelbarer Nähe des

Gesamtpreises anzugeben, nicht über die Min-

destharmonisierung der Richtlinie 98/6/EG hi-

naus. § 2 Abs. 1 Satz 1 PAnGV konkretisiert da-

mit lediglich das Erfordernis der klaren Erkenn-

barkeit des Grundpreises aus Art. 4 Abs. 1 Satz 1

der Richtlinie 98/6/EG.

b) Da der Grundpreis als Preis je Maßeinheit auf

den Verkaufspreis bezogen ist, ist er nicht schon

dann klar erkennbar, wenn er für sich genom-

men deutlich wahrnehmbar ist. Vielmehr ist er

nur dann als solcher klar erkennbar, wenn er in

dem Sinne in unmittelbarer Nähe des Verkaufs-

preises steht, dass er zusammen mit diesem auf

einen Blick wahrgenommen werden kann (Fort-

führung von BGH, Urteil vom 26. Februar 2009 –

I ZR 163/06, GRUR 2009, 982 = WRP 2009, 1248

– Dr. Clauder’s Hufpflege).

BGH, Versäumnisurteil vom 19.5.2022 –

I ZR 69/21
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-1601-4

unter www.betriebs-berater.de

Verwaltung
BKartA: Automatisiertes Fahren – grünes

Licht für den Start einer Entwicklungsko-

operation von VW und Bosch

Das Bundeskartellamt (BKartA) wird kein Ver-

fahren gegen eine geplante Entwicklungsko-

operation der Robert Bosch GmbH und der

Volkswagen AG zur Fortentwicklung des auto-

matisierten Fahrens einleiten. Die Kooperation

der beiden Unternehmen dient der Entwick-

lung einer gemeinsamen Software-Lösung im

Bereich des teilautomatisierten Fahrens. Die

Software soll insbesondere in Fahrzeugen des

Volkswagen Konzerns zum Einsatz kommen,

aber auch für andere Automobilhersteller zur

Verfügung stehen. Die vorliegende Kooperati-

on dient der Forschung und Entwicklung

(F&E) und ist daher an den Maßstäben der eu-

ropäischen F&E-Gruppenfreistellungsverord-

nung zu messen. Diese stellt Kooperationen

im F&E-Bereich unter bestimmten, hier vorlie-

genden Voraussetzungen vom Kartellverbot

frei.
(Meldung BKartA vom 4.7.2022)
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